
 

 

 
An die Mitglieder  
der Köln SPD  
 
-per Email- 
 
 
 
 

 

28.05.2019 

 

Einladung zum Mitglieder offenen Parteirat der KölnSPD  

  
am Samstag 15. Juni 2019  

 
 
Liebe Genoss*innen,  
 
wir laden euch herzlich zum Mitgliederoffenen Parteirat ein. Am  
 

15. Juni 2019, 09.30 Uhr bis ca. 16 Uhr 
Einlass ab 09:00 Uhr 

 
Bezirksrathaus Porz – Köln 

Friedrich-Ebert-Ufer 64-70 - 51143 Köln 
Stadtbahn-Linie 7 (Haltestelle Porz-Markt) 

Bus-Linien 152, 154, 160, 161 und 162 (Haltestelle Porz-Markt) 

 
 

Der Parteitag hat einige Anträge an den Parteirat überwiesen. An Thementischen 
wollen wir mit allen interessierten Mitgliedern über die Anträge diskutieren. Danach 
können im Plenum die Delegierten des Parteirats über die Anträge abstimmen.  
Weitere zum letzten Parteitag eingereichte Anträge werden wir auf dem kommunal-
politischen Parteitag am 23. November beraten.  
 
An folgenden Thementischen freuen sich die Mitglieder des Unterbezirksvorstandes 
auf die Debatte mit euch:  
 

• Arbeit und Digitalisierung  
• Stadtentwicklung 
• Wirtschafts- und Steuerpolitik 
• Gleichstellung 
• Umwelt  
• Cannabis 
• Organisationspolitik 
• Impuls der KölnSPD zum Erneuerungsprozess der SPD 

 



 

 

In dem letzten Thementisch wollen wir dem Antrag  „Mitgliederoffene Veranstaltung 
zum Erneuerungsprozess der SPD“ bereits entgegenkommen.  
 
Die Anträge findet ihr mit dem Votum der Antragskommission zum Parteitag 
versehen.  
Die Zuordnung zum jeweiligen Thema findet ihr in Spalte zwei. Jede*r 
Teilnehmer*in ist aufgefordert sich für eine der Workshop Gruppen zu 
entscheiden. 
 
- Arbeit und Digitalisierung: 22,38,66 
- Stadtentwicklung: 20,34 

- Impuls der KölnSPD zur "Erneuerung  
https://www.koelnspd.de/wp-content/uploads/sites/749/2018/07/InitiativantragII-  

BeschlußIA2SPDerneuernkoeln03032018.pdf ) 
- Wirtschaftspolitik/ Steuerpolitik: 33, 35, 36, 37 
- Gleichstellung: 14,15, 16,17, 19, 39 

- Umwelt: 21, 35, 65, 67, 68, 33 
- Cannabis: 23 

- Orga: 72-85 (exkl. 77) 
 
Diese Einladung enthält einen Vorschlag zur Tagesordnung und zur 
Geschäftsordnung. Anträge können bis zum 07.06.2019 eingereicht werden. 
 
Bei Fragen und Hinweisen könnt ihr euch an Kathi Letzelter 
(kathi.letzelter@yahoo.de) und Sarah van Dawen-Agreiter (smvd@gmx.de) wenden.  
 
Mit solidarischen Grüßen  
 

                         
Christiane Jäger     Frank Mederlet  
Vorsitzende     Geschäftsführer  
 
Mitgliederoffener Parteirat am 15.06.2019 
 
Vorschlag zur Tagesordnung 
 
TOP 1: Begrüßung  
TOP 2: Wahl des Präsidiums 
TOP 3: Beschluss über die Geschäftsordnung 
TOP 4: Debatte über die Anträge an Thementischen  
 
- Pause/ Museumsrundgang zu den Ergebnissen der Thementische - 
 
TOP 5: Beratung und Abstimmung über die Anträge im Plenum  
TOP 6: Verabschiedung  



 

 

 
 
 

 

 

 

Vorschlag zur  
          
Geschäftsordnung des UB Parteirat Köln  
 
 
1. Stimmberechtigte Mitglieder sind die in den Ortsvereinen gewählten Delegierten und 

die Mitglieder des „geschäftsführenden UBV“ 

 

2. Der UB Parteirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten 

anwesend sind. 

3. Zu Beginn der Sitzung bestimmt der UB Parteirat die Sitzungsleitung (zwei Personen) 

für die Parteiratssitzung  

4. Beschlüsse des UB Parteirates werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

 

5. Anträge an den UB Parteirat sind spätestens acht Tage vor der Sitzung beim UB 

Vorstand/UB Geschäftsstelle  einzureichen. Sie werden mit der Einladung an die 

Delegierten versandt. Antragsberechtigt sind die Ortsvereine des UB Köln . Die 

Anträge müssen „aktuell und dringlich sind, also keinen Aufschub dulden. Über die 

Dringlichkeit entscheidet letztlich der Parteirat.“ 

 

6. Initiativanträge können nur aus aktuellem Anlass gestellt werden. Sie bedürfen der 

Unterstützung von 15 Delegierten aus 5 Ortsvereinen . Der UB Parteirat  entscheidet 

mit einfacher Mehrheit über die Behandlung von Initiativanträgen.  

 

7. Die Redezeit der Diskussionsredner/innen beträgt drei  Minuten. Sie erhalten in der 

Reihenfolge ihrer Wortmeldungen das Wort. Rederecht kann auch Nicht-Delegierten 

vom Parteirat eingeräumt werden   

 

8. Berichterstatter/innen können außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen das 

Wort erhalten.  

 

9. Anträge zur Geschäftsordnung können mündlich gestellt und begründet werden. Die 

Antragsteller/innen erhalten außerhalb der Reihenfolge der Diskussionsredner/innen 

das Wort. Die Redezeit in Geschäftsordnungsdebatten beträgt maximal drei Minuten. 

Die Abstimmung über Anträge zur Geschäftsordnung erfolgt, nachdem je ein 

Redner/eine Rednerin die Gelegenheit hatte, für oder gegen den Antrag zu sprechen. 

 

10. Persönliche Bemerkungen sind nur am Schluss der Debatte zulässig. 


